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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 17. und 18. Juli 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 17. und 18. Juli 2021 unter 
Telefon 08322/2644. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 17. Juli 2021: Adler-Apotheke, Sonthofen, 
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899 
am 18. Juli 2021: Alpenland-Apotheke, Sonthofen, 
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610

Oberstaufen:
am 17. Juli 2021: Stadt-Apotheke, Lindenberg, 
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087 
am 18. Juli 2021: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,  
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 17. Juli 2021: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Str. 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr) 

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 17. Juli 2021: Engel-Apotheke, 
Lotterbergstraße 57, Telefon 0831/97170
am 18. Juli 2021: Hof- und Residenz-Apotheke, 
Poststraße 16, Telefon 0831/22767 

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

über die Einziehung des Teilstücks des beschränkt-öffentlichen Weges Nr. 
22, „Wege auf dem Kalvarienberg“ Grundstück Fl.-Nr. 39/9, Gemarkung 
Sonthofen, gemäß Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG).
Das Teilstück des beschränkt-öffentlichen Weges „Wege auf dem Kal-
varienberg“, Fl.-Nr. 39/9, Gemarkung Sonthofen, soll mit Wirkung vom  
1. November 2021 eingezogen werden.
Die Einziehung ist gemäß Art. 8 Abs. 2 BayStrWG drei Monate vorher 
bekanntzumachen.
Mit der Einziehung entfallen der Gemeingebrauch und widerrufliche 
Sondernutzungen (Art. 8 Abs. 4 BayStrWG).
Die Unterlagen können während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus 
(Baureferat Zimmer 45) eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sont-
hofen (Postanschrift: Postfach 1655, 87520 Sonthofen) einzulegen.
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener 
Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
(Postanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg) schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruches oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsaktes 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Sonthofen) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise:

Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer 
keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurückgenom-
men, hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des 
Widerspruchsverfahrens zu tragen.
Ein Widerspruch, der per einfacher E-Mail eingelegt wird, genügt nicht 
dem Schriftformerfordernis im Widerspruchsverfahren.

Sonthofen, den 1. Juli 2021

STADT SONTHOFEN

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 51-237

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2020 
(GVBl. S. 350) erlässt die Stadt Immenstadt i. Allgäu folgende Satzung:

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
der Stadt Immenstadt i. Allgäu „Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu“

vom  23.06.2021

§ 1
Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1)  Die Stadtwerke der Stadt Immenstadt i. Allgäu werden als organi-
satorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes 
Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der 
Stadt Immenstadt i. Allgäu geführt.

(2)  Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtwerke Immenstadt i. All-
gäu“. Die Stadt tritt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter 
diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die 
Firmenkurzbezeichnung lautet SWI.

(3)  Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 600.000 €.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

(1)  Aufgabe der Stadtwerke ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Was-
ser, die Abwasserbeseitigung, die Versorgung von Teilen des Stadtge-
bietes mit Wärme und Strom, die Bewirtschaftung von öffentlichen 
Tiefgaragen und Parkplätzen (Verkehrsbetriebe) und der Betrieb der 
Bäder. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung 
und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben 

der Stadtwerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhän-
gen. Zur Förderung der Aufgaben der Stadtwerke kann sich die Stadt 
Immenstadt i. Allgäu im Rahmen der Gesetze an anderen Unter-
nehmen beteiligen. 

(2)  Die Stadtwerke können im Rahmen der Gesetze die in Abs. 1 bezeich-
neten Aufgaben auch für andere Gemeinden oder Dritte wahrnehmen.

 
(3)  Die Stadtwerke sind in Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 zuständig 

für die Regelungen nach kommunalrechtlichen Vorschriften, – ein-
schließlich des Erlasses von Bescheiden – (z. B. Beiträge, Gebühren, 
Kostenerstattungen). Entsprechendes gilt auch für die Erhebung 
privatrechtlicher Entgelte (z. B. Baukosten- und Investitionskosten-
zuschüsse, Anschluss- und Leistungsentgelte) sowie für die Durch-
führung aller weiterer Maßnahmen im Vollzug.

§ 3
Für die Stadtwerke zuständige Organe

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke sind:
- Werkleitung (§ 4)
- Werkausschuss (§ 5)
- Stadtrat (§ 6)
- Erster Bürgermeister (§ 7)

§ 4
Die Werkleitung

(1)  Die Werkleitung besteht aus zwei Mitgliedern (Werkleiter) und 
zwar aus einem technischen und einem kaufmännischen Werkleiter 
(m/w/d).

(2)  Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte der Stadtwerke.
Laufende Geschäfte sind insbesondere:
1.  die selbständige verantwortliche Leitung der Stadtwerke einschließ-

lich Organisation und Geschäftsleitung (Erlass einer Geschäfts-
ordnung)

2.  wiederkehrende Geschäfte, z. B. Werk- und Dienstverträge, 
Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investiti-
onsgütern des laufenden Bedarfs, auch soweit die Gegenstände auf 
Lager genommen werden

3. der Abschluss von Verträgen mit Tarif- und Sonderkunden
4.  die Regelungen nach § 2 Abs. 3
soweit nicht der Werkausschuss (§ 5) oder der Stadtrat (§ 7) zuständig 
sind.

(3)  Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im Eigenbetrieb 
und führt die Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbetrieb tätigen 
Beschäftigten. Die Werkleitung ist auch zuständig für den Personal-
einsatz.

(4)  Die Werkleitung bereitet in den Angelegenheiten der Stadtwerke die 
Beschlüsse des Stadtrates und des Werkausschusses verwaltungsmä-
ßig vor. Stadtrat und Werkausschuss geben ihr in Angelegenheiten der 
Stadtwerke die Möglichkeit zum Vortrag.

(5)  In Angelegenheiten der Stadtwerke vertritt die Werkleitung, soweit 
es sich dabei um laufende Geschäfte handelt, die Stadt nach außen. 
Einzelheiten werden in der Geschäftsordnung geregelt.

(6)  Die Werkleitung hat dem Ersten Bürgermeister und dem Werkaus-
schuss halbjährlich Zwischenberichte über die Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermö-
gensplanes schriftlich vorzulegen.

(7)  Die Durchführung von Vergabeverfahren und die Erteilung des 
Zuschlags für Maßnahmen, für die die erforderlichen Mittel im Haus-
halt (bzw. Wirtschaftsplan) zur Verfügung stehen und deren Durch-
führung vom Stadtrat oder Werkausschuss beschlossen wurde, bis zu 
einem Betrag von 250.000 €. 
Der jeweilige Ausschuss ist über die Auftragserteilung in seiner näch-
sten Sitzung zu informieren.

§ 5
Zuständigkeit des Werkausschusses

(1)  Der Werkausschuss kann jederzeit von der Werkleitung über den 
Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens Berichterstattung 
verlangen.

(2)  Der Werkausschuss ist als vorberatender Ausschuss in allen Ange-
legenheiten der Stadtwerke tätig, die dem Beschluss des Stadtrates 
unterliegen.

(3)  Der Werkausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss über alle 
Werksangelegenheiten, soweit nicht Werkleitung (§ 4), der Stadtrat  
(§ 6) oder der Erste Bürgermeister (§ 7) zuständig sind, insbesondere 
über:
 1. Erlass einer Dienstanweisung
 2.  Festlegung privatrechtlicher Versorgungs- bzw. Benutzungsbedin-

gungen einschließlich allgemeiner Tarife
 3.  Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, die 

10 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 50.000 € 
übersteigen (§ 15 Abs. 5 S. 2 EBV)

 4.  erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 S. 2 EBV), 
soweit sie den Betrag von 50.000 € übersteigen

 5.  Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, 
insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Gewäh-
rung von Darlehen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den 
Betrag von 50.000 € überschreitet

 6.  Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Ver-
mögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 50.000 €  
übersteigt 

 7.  Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen 
Vergleichen, soweit der Gegenstandswert im Einzelfall mehr als 
5.000 € beträgt 

 8.  Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit der Streit-
wert mehr als 2.500 € im Einzelfall beträgt

 9.  Personalangelegenheiten (Art. 43 Abs. 1 Satz 1 GO), soweit 
nicht der Stadtrat, der Erste Bürgermeister oder die Werkleitung 
zuständig ist

10.  Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen und 
über die Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden

11.  Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die Mitglie-
der der Werkleitung, deren Stellvertreter und an Bedienstete der 
Stadtwerke, die mit diesen verwandt sind

12.  Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss.

§ 6
Zuständigkeit des Stadtrates

(1) Der Stadtrat beschließt über:
 1. Erlass und Änderung von Satzungen
 2. Bestellung des Werkausschusses und seiner Mitglieder
 3.  Bestellung der Werkleitung sowie Berufung und Abberufung ihrer 

Mitglieder und deren Stellvertreter sowie Regelung der Dienst-
verhältnisse

 4.  Ernennung, Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, Abord-
nung, Versetzung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der 
Bediensteten, soweit nicht der Werkausschuss, der Erste Bürger-
meister oder die Werkleitung zuständig ist

 5.  Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes
 6.  Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des 

Jahresgewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung 
der Werkleitung

 7. Rückzahlung von Eigenkapital
 8.  Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, 

insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegen-
standswert im Einzelfall den Betrag von 250.000 € überschreitet, 
sowie die Veräußerung von Vermögensgegenständen unter ihrem 
Wert und die Verpflichtung hierzu

 9.  Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges der Stadtwerke, 
insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung der Stadtwerke vom 12.10.2015 
außer Kraft.

Immenstadt, 23.06.2021

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: N. Sentner, Erster Bürgermeister 51-238

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 07.07.2021 (Bpl.Nr. 
0292/21) den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Gewerbeeinheit und 
Tiefgarage in 87527 Sonthofen, Freibadstraße 1 (Fl.Nr. 738/3), Gemar-
kung Sonthofen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
 in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, eingesehen 
werden.

Karl-Heinz Pfeil 21-239

10. Änderung der Rechtsform der Stadtwerke.

(2)  Der Stadtrat kann die Entscheidung in weiteren Angelegenheiten, für 
die der Werkausschuss zuständig sind, im Einzelfall an sich ziehen.

§ 7
Zuständigkeit des 1. Bürgermeisters

(1)  Der Erste Bürgermeister ist Vorsitzender des Werkausschusses. Er 
ist Dienstvorgesetzter der im Beamtenverhältnis stehenden Werk-
leitung und Vorgesetzter der nicht im Beamtenverhältnis stehenden 
Werkleitung.

(2)  Der Erste Bürgermeister erlässt anstelle des Stadtrates und des Werk-
ausschusses für die Stadtwerke dringliche Anordnungen und besorgt 
für diese unaufschiebbare Geschäfte. Er hat dem zuständigen Gre-
mium in dessen nächster Sitzung hiervon Kenntnis zu geben.

§ 8
Beauftragung von Dienststellen der Stadtverwaltung

Die Werkleitung kann mit Einverständnis des Ersten Bürgermeisters 
Fachdienststellen der Stadtverwaltung gegen Kostenerstattung mit der 
Bearbeitung einschlägiger Geschäftsvorfälle betrauen.

§ 9
Verpflichtungserklärungen

(1)  Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform oder müssen in 
elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen sein. Die Unterzeichnung erfolgt 
unter dem Namen „Stadtwerke Immenstadt i. Allgäu“ durch jeweils  
zwei Vertretungsberechtigte.

(2)  Die Werkleiter unterzeichnen ohne Beifügung eines Vertretungs- 
zusatzes, ihre Stellvertreter mit dem Zusatz „in Vertretung“, andere 
Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „im Auftrag“.

§ 10
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1)  Die Stadtwerke sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. 
Die Aufgabenerfüllung hat so gut und so preiswert wie möglich zu 
erfolgen.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, soweit nicht Eigenbetriebe 
befreit sind.

(2)  Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die 
Erfolgsübersicht bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Schluss des 
Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu unterzeichnen und vorzulegen  
(§ 25 EBV).

(3)  Die Aufgaben der Kasse der Stadtwerke nimmt die Stadtkasse wahr. 
Die Aufsicht über die Stadtkasse führt der Stadtkämmerer/die Stadt-
kämmerin.

§ 11
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der Stadtwerke ist das Kalenderjahr.§ 12

Einladung
zur 5. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung  

des Kreisausschusses 
des Landkreises Oberallgäu

am Dienstag, den 20.07.202021; 
 um 14.00 Uhr bis vorauss. 16.30 Uhr, 

im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Oberallgäu 
in Sonthofen 

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1.   Bekanntgaben
2.   Besucherlenkungsprojekt;
 - Kurzer Sachstandsbericht
 -  Konkretisierter Beschluss zur Finanzierung des Eigenan-

teils des Landkreises
 3.    Mitgliedschaft beim Naturpark Nagelfluh:  kurzer Sach-

standsbericht
4.    Vorlage der Jahresrechnung 2020;  Verweis an den Rech-

nungsprüfungsausschuss
5.    Finanzielle Beteiligung des Landkreises an der Hochwasser-

schutzmaßnahme „Vorderhindelanger Dorfbach“
6.    Online-Sitzungen von Kreisgremien  – Vorberatung und 

Empfehlung an den Kreistag:
6.1.    Live-Streaming öffentlicher Sitzungen von Kreisgremien im 

Internet (Antrag B‘90/Die Grünen und Ausschussgemein-
schaft)

6.2.   Hybridsitzungen von Kreisgremien (für Gremiumsmit-
glieder)

7.    Redaktionelle Änderung der Geschäftsordnung des Kreis-
tags; Vorberatung und Empfehlung an den Kreistag

8.   Behandlung von Anträgen
9.   Verschiedenes

Nicht öffentlicher Teil:
…

Gemäß den aktuellen Corona-Regelungen besteht Maskenpflicht 
(FFP2-Masken) sowohl im Gebäude allgemein als auch während 
der Sitzung am Platz.

Wegen der geltenden Abstandregelung ist die Anzahl der Besucher-
plätze begrenzt. Daher bitten wir Besucher ggf. um Anmeldung zur 
Sitzung im Landratsbüro.

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 51-240

Sonthofen, den 13. Juli 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831/2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  - 17.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 17.00 h

Di. 7.30  - 13.00 h 7.30  - 13.00 h

Mi. / Do. 7.30  - 16.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 16.00 h

Fr. 7.30  - 12.30 h 7.30  - 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr


